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n-~ t-j'l1; der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
REPUBLIK OSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FOR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 \'Vien, den--6".I1ä.rz-_ .. ___ l<;W 2 __ 
Stubenrjnj~ 1 

T d,-phon 57 56 55 

21. 30.037/2-17/1972 

B e a n t w 0 r tun g 
======================= 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. Blenk, Stofs, Dr. Keimel, 

Dkfm. Gorton und Genossen betreffend die Gewährung von 
Schulungsbeihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz 
(Hr. 221/J). 

Zu Punkt 1 der Anfr~ 

Beruht diese Ansicht bZltlo Praxis des J-1undesarbeitsamtep 
Vorarlberg auf einem Erlaß bzwo einer \veisung des Bundes­

ministeriums für soziale Verwaltung? 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Über Empfehlung des Ausschusses für Schulungsfragen des 

Beirates für Arbeitsmarktpolitik wurden im (Jahre 1970 die 
Landesarbeitsämter angewiesen, bei Gewährung von Beihilfen 

nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz an Personen für Schu­
lungsmaßnar.JIlen, die ihnen die Aufnahme einer selbständigen 
Tätigkei t ermöglichen "vUrden (:Meisterprüfungsvorberei tungs­

lehrgänge), je"i-veils eine Erklärung abzuverlangen, daß sie 
keine Selbständigmachung innerhalb von z\vei Jahren nach 

Ablegung der Meisterprüfung anstreben. 

In der Zwischenzeit hat diese Verpflichtungserklärung ihre 
Bedeutung verloren, weil im Verlaufe eines vor der Beihil­

fenge1,vährung zu führenden Beratungsgespräches die beruf­
lichen Zukunftspläne des Beihilfenwerbers festgestellt 

werden. 

- 2 -

180/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Eine entsprechende Weisung an die Landesarbeits~mter, 

in Hinkunft keine derartigen Verpflichtungs erklärungen 

mehr abzuverlangen, ist bereits ergangeno 

Sind Sie im Falle der Bejahung der Frage 1 bereit, diese 

die Entwicklung und Anstiegsmöglichkei ten ~junger, förde­

rungs"\rurdigBr Unselbst~ndiger hemmende Vorschrift abzu­
ändern? 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Nach § 19 AbSa 2 lite d Arbeitsmarktförderungsgesetz ist 

eine Förderung von Selbständigen nur dann "vorgesehen, ,...renn 

sie sich für eine unselbständige Beschüftigtmg ausbilden 

lassen, 'fleil sie infolge von Strukturveränderungen zum 

\,Jechsel in einen unselbständigen Beruf gezvrungen sindo 

Das Gesetz hat aber mit Absicht keine Förderung für den 

umgekehrten ]'a l1 vorgesehen, dohe für Schulungsmaßnahmen 

zum Hechsel aus einer unselbständigen in eine selbständige 
Beschäftigungo 

Im Sinne de s Ge set ze s vrerden daher von der Arbeit smt3.rktver-· 

waltung grundsätzlich keine Beihilfen an Personen gewährt, 

die eine selbständige Tätigkeit ausliben und diese beibe­

halten werden oder von einer unselbständigen in eine selb­

ständige Be schäftigung üben'Jechse ln. 

180/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




